
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Gerald loacker, Kollegin und Kollegen 

zum Bericht des Gesundheitsausschusses (1088 d.B.) über die Regierungsvor­
lage (1056 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über das 
Herstellen und das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen sowie die Wer­
bung für Tabakerzeugnisse und den Nichtraucherschutz (Tabakgesetz) und 
das Bundesgesetz, mit dem die Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH errichtet und das Bundesamt für Ernährungssi­
cherheit sowie das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ein gerich­
tet werden (Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz - GESG) geändert 
werden - Ta? 1"( 
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der dem Bericht des Gesundheitsausschusses (1088 d.B.) über die Regie­
rungsvorlage (1056 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über das Herstellen und das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen sowie 
die Werbung für Tabakerzeugnisse und den Nichtraucherschutz (Tabakgesetz) 
und das Bundesgesetz, mit dem die Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH errichtet und das Bundesamt für Ernäh­
rungssicherheit sowie das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ein 
gerichtet werden (Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz - GESG) 
geändert werden, angeschlossene Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert: 

Artikel 1: Z 20 § 5 Abs. 7 Z 1 lautet wie folgt: 

" 1. in Helvetica fett schwarz auf weißem Hintergrund zu drucken, " 

... Begründung 

Paragraph 5 des vorliegenden Gesetzestexes legt in enormer Regelungstiefe die 
exakten Gestaltungsvorgaben fest, mit denen Warnhinweise und Informationsbot­
schaften auf Rauchtabakerzeugnissen anzubringen sind. Die hierbei verwendete 
Schriftartbezeichnung "Helvetika" ist nicht existent und lässt bei einer Auswahl von 
mehreren zehntausend Schriftartfamilien keine verlässliche Zuordnung zu. Im Sinne 
der Rechtssicherheit für Produzenten von Rauchtabakerzeugnissen ist die Schriftart­
bezeichnung eindeutig an eine gültige Schriftart anzupassen. 
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